
In Standardwerken der forensi-
schen Psychiatrie (und Psycholo-
gie) fand das Thema bislang –

etwa im Vergleich mit der Schuld-
fähigkeitsbegutachtung – vergleichs-
weise wenig Beachtung. Auch reichte
i. d. R. die Lektüre eines Übersichts-
artikels, da der inhaltliche Über-
schneidungsbereich mit korrespon-
dierenden Arbeiten relativ hoch war.
Die wissenschaftliche Begleitfor-
schung beschränkte sich lange Zeit
auf die Analyse von Prädiktoren-Ka-
talogen, die Herausstellung von Feh-
lerquellen sowie die Reichweite von
Vorhersagemöglichkeiten. Und in
der Praxis waren Prognosegutachten
bei vielen Forensikern nicht sonder-
lich beliebt, vielleicht aus peku-
niären Erwägungen, auch wegen des
interdisziplinären Anforderungs-
spektrums oder der damit verbunde-
nen Verantwortung. Bei gravieren-
den Rückfall-Straftaten richtete sich
die öffentliche Empörung meist ge-
gen Gutachter, die im Vorfeld tätig
waren, aber wenig, um nicht zu
sagen selten, gegen die für eine
vorzeitige Entlassung oder Voll-
zugslockerungsgewährungen verant-
wortlichen Juristen.

Forensische Psychiater und
Psychologen verfügten bislang über
kein einheitliches Ausbildungscur-

riculum, die fachliche Kompetenz
ergab sich überwiegend aus der An-
bindung an eine forensisch tätige
Einrichtung oder Lehrperson sowie
die Kompetenzerweiterung durch
Fortbildung und wachsende Erfah-
rungen. Erweiterte Anforderungen
an eine derartige Tätigkeit resultie-
ren nicht aus gehäuften Fehlent-
scheidungen, sondern stehen im
Zusammenhang mit einer Differen-
zierung der Fragestellungen, einer
veränderten rechtlichen Ausgangs-
lage sowie einem breiteren metho-
dischen Spektrum einschließlich
besserer Kenntnisse über Rückfall-
quoten und Delinquenzverläufe.

Zur Situation seit dem »Gesetz
zur Bekämpfung von Sexual-
delikten und anderen gefährli-
chen Straftaten« von 1998

Mit dem genannten Gesetz kam es
zu einer Strafverschärfung, der Ak-
zentuierung forensischer Psycho-
therapie (vor allem innerhalb der
Sozialtherapie) sowie einer Neufor-
mulierung der Prognosestellung.
Bekannterweise führte der Entwurf
bzw. Text vornehmlich bei forensi-
schen Psychiatern und Kriminolo-
gen eher zu Irritation und Skepsis
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Prognosebegutachtung Neue Ansätze oder
doch »alter Wein in neuen Schläuchen«?
Einige Überlegungen zum derzeitigen Stand der 
Gefährlichkeitsbeurteilung von Straftätern

Günter Hinrichs

Die Fragestellung ist nicht neu. Aber wenn Gutachten zur Gefährlichkeitsprognose heute
nicht nur in der Öffentlichkeit vermehrte Aufmerksamkeit erfahren (»Prognoseboom«,
»Hochkonjunktur«), sondern auch verstärkt fachintern diskutiert werden, lohnt sich eine kur-
ze Rückbesinnung auf die bisherige Entwicklung. Hat die Konjunktur des Themas mit einer
Tendenz zu tun, kriminelles/delinquentes Verhaltens zu pathologisieren? Der Verfasser sieht
die Gefahr einer unreflektierten Instrumentalisierung prognostischer Verfahren seitens des
Vollzugs, der Strafjustiz und in Einzelfällen auch durch die Strafverteidigung. Außerdem lei-
det eine reflektierte Zusammenarbeit von Strafjuristen und Psychowissenschaftlern zur Zeit
unter schwer durchschaubaren technokratischen Zwängen. Unvermeidlich ist dies aber
nicht, Es könnte Wege geben, diese Sackgassen zu vermeiden und straffälliges Verhalten
nicht zu einseitig an die Persönlichkeitsstruktur zu binden. Aber dies würde voraussetzen,
die erheblichen Spielräume des Sanktionenrechts, die Unsicherheitsfaktoren von Prognose-
gutachten und die Rahmenbedingungen für sinnvolle Therapieangebote grundsätzlich zu
überdenken und sich nicht auf die punktuelle strategische Nutzung zu beschränken.

als dass die damit verbundenen
Chancen gesehen wurden. Nedopil
(2002) hat in einer kurzen Stel-
lungnahme einige konkrete Folgen
skizziert, so eine Überbelegung der
psychiatrischen Kliniken nach § 63
StGB (die sich allerdings tenden-
ziell schon früher abzeichnete)
unter einer rigideren Entlassungs-
praxis. Außerdem zeigte sich ein
deutlicher Anstieg der Gutachten-
aufträge zur Prognose, die Ein-
schätzungen fielen im Vergleich
zur früheren Praxis zurückhalten-
der aus, wobei eine Begründung
hierfür nicht eindeutig aus den ge-
änderten Rahmenbedingungen ab-
zuleiten ist. Auch die Diskussion
um die bedingte Sinnhaftigkeit
von Rückfallprognosen bei Proban-
den mit zeitlich begrenzter Frei-
heitsstrafe verdient durchaus Be-
achtung.

Nun hat sich das Arbeitsfeld der
Prognosestellung ja eindeutig er-
weitert, inzwischen sind Psychiater
und Psychologen darin tätig, es gibt
vollzugsinterne und –externe Gut-
achter, sog. Doppelbegutachtungen
und diverse Fragestellungen. Er-
staunlicherweise führt das weniger
zu Ehrgeiz und dem Bemühen, dif-
ferenzierte Ausgangsbedingungen
einschließlich der in ihnen enthal-

tenen Möglichkeiten aufzugreifen,
sondern eher zur »Jammerei«. Ein-
mal ist es die Arbeitsüberlastung,
die daraus resultiert, manche wür-
den lieber therapeutisch tätig sein,
und überhaupt die schlechten Rah-
menbedingungen: Gutachtenauf-
trag zu spät erteilt, Anfertigung
dauert zu lange, Inhalt wird nicht
adäquat berücksichtigt etc. Das Ge-
meinsame an diesen Problemkon-
stellationen besteht darin, dass sie
zwar prinzipiell und praktisch
lösbar – zumindest angehbar – sind,
dass dies aber nicht immer gelingt.
Psychoanalytisch Vorgebildete
könnten in den genannten Tenden-
zen eine sog. Gegenübertragung
entdecken, einfacher gesagt: Die
besorgte Skepsis und negative
Denkweise der zu Begutachtenden
haben sich offenbar auf manche in
diesem Feld tätigen Kollegen/innen
übertragen.

»Systemische Aspekte« bei der
Erstellung von Prognosegutachten

Die im letzten Abschnitt geäußer-
ten Bedenken können ggf. im Rah-
men einer systemischen Betrach-
tung relativiert werden (Hinrichs
2000). Da dieser Begriff für manche
Fachkollegen/innen im besagten
Kontext den Charakter eines Reiz-
wortes aufweist, sei er nachfolgend
zunächst inhaltlich umschrieben:
Im übergeordneten Bereich des
Rechtssystems ergeht von der Straf-
vollstreckung ein Gutachtenauftrag
an eine Klinik oder forensische Pra-
xis. Die Gutachtenerstellung voll-
zieht sich im Rahmen der Untersu-
chung auch als personale Begeg-
nung zwischen Inhaftiertem und
Gutachter. Dabei gehen Erkennt-
nisse der Grundlagenwissenschaf-
ten bzw. Anwendungsbereiche (Pä-
dagogik, Kriminologie, Psycholo-
gie, Soziologie und Psychiatrie) mit
ein. Das abgefasste schriftliche Gut-
achten erhält dann die Strafvoll-
streckungsleitung. Zu diesem for-
malen Ablauf sind zusätzlich Kom-
munikationswege im System des
Strafvollzuges mit zu berücksichti-
gen: So besteht i. d. R. ein Informa-
tionsaustausch zwischen den Pro-
banden und Mitgefangenen sowie
zur Abteilungsleitung, von hier aus
wiederum zur Anstalts- bzw. Voll-
zugsleitung. Möglicherweise erhält
auch ein Anwalt Kenntnis über den
Inhalt. Nach Erhalt des ausgearbei-
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ge sprachliche Gestaltung – gerade
innerhalb der zusammenfassenden
Beurteilung.

Neuere Instrumente

Es gibt einige neuere Verfahren zur
prognostischen Risikoeinschätzung,
deren Kürzel vornehmlich auf die-
jenigen wie »magische Zauberfor-
meln« wirken, die inhaltlich mit ih-

nen weniger vertraut sind. Dazu ge-
hören die Psychopathy
Checklist/PCL (Hare 1991) und ihre
Weiterentwicklungen, die Progno-
secheckliste zur Vorhersage von Ge-
walttaten/HCR-20 (Webster et al.
1997), der (oder das) Sexual Violen-
ce Risk/SVR-20 (Boer et al. 1998) so-
wie das Rückfallrisiko bei Sexual-
straftätern/RRS (Rehder 2001) – sie-
he auch den Beitrag von Suhling in
dieser Ausgabe einschließlich Lite-
raturangaben. Nachfolgend sei le-
diglich auf die beiden erstgenann-
ten Verfahren eingegangen:

Schaut man sich die PCL einmal
näher an, so handelt es sich um ein
halbstandardisiertes Interview (un-
ter zusätzlicher Berücksichtigung
von Informationen aus Aktenmate-
rial) zur Erfassung des Psychopa-
thy-Konstruktes. Darunter wird
eine eigenständige psychiatrische
Störungsentität verstanden, die
sich primär in der Unfähigkeit zur

teten Gutachtens ergeht dies an die
Anstalts- bzw. Vollzugs- sowie Abtei-
lungsleitung im Strafvollzug, nach-
folgend werden die Inhaftierten sel-
ber grundsätzlich informiert. Wich-
tig erscheint dabei insgesamt, dass
nicht nur zeitliche Abläufe auf den
dargestellten Kommunikations-
wegen eine entscheidende Rolle
spielen können, sondern auch Er-
fordernisse der gegenseitigen Auf-
einanderabstimmung daraus deut-
lich werden.

In manchen Beiträgen zur Pro-
gnosestellung (Endres 2002, Simons
2002, Thalmann 2002) werden ein-
zelne dieser Aspekte durchaus ange-
sprochen, der Vorteil einer Gesamt-
sicht dürfte in erster Linie didakti-
scher Natur sein.

Qualitätsmerkmale

Die Diskussion um Qualitätsmerk-
male stellt ein vielstrapaziertes fo-
rensisches Thema dar. Neben Krite-
rienkatalogen gibt es inzwischen
auch Zusammenstellungen von Bei-
spielgutachten aus der forensischen
Psychiatrie (Nedopil, Krupinski
2001), an denen sich Praktiker
orientieren können. Über bislang
bekannte formale und inhaltliche
Kriterien hinaus sollte ein Prognose-
gutachten aktuelle Erhebungsinstru-
mente (s. u.) sowie empirisch abgesi-
cherte Rückfallquoten (Egg 2000,
Nedopil 2000) berücksichtigen.

Die nicht gerade häufig und
gründlich dargestellten wissen-
schaftstheoretischen Aspekte psy-
chologischer Prognosegutachten
finden sich aktuell in differenzierter
Form bei Dahle (2002). In seinem
Prozessmodell klinisch-prognosti-
scher Urteilsbildung geben die Ab-
leitungen einer individuellen De-
linquenz- und Entwicklungstheorie
erst die Grundlage für die Bildung
einzelfallbezogener Erklärungshy-
pothesen ab. Wenn man so will, ist
darin ein kreatives Kernstück zu se-
hen, das nicht durch Intuition ge-
speist wird, sondern durch seriöse
Orientierung an Grundlagenwissen
– im Sine eines Informationsverar-
beitungsmodells.

Und abschließend noch zu ei-
nem selten genannten Aspekt:
Wenn denn die handwerkliche Ge-
staltung eines Prognosegutachtens
gelungen ist, folgt nach der Pflicht
nicht gerade die Kür, sondern eine
andere/weitere Pflicht: Die eindeuti-

Anpassung an soziale Normen
zeigt. Zu ihrer Bestimmung werden
Einstellungen. Verhaltensweisen,
psychopathologische Korrelate und
straffälliges Verhalten zu einem Ge-
samtwert aufsummiert. Blackburn
(1988) sah darin bereits seinerzeit
»wenig mehr als ein moralisches
Urteil, dem man die Maske einer
klinischen Diagnose gibt« (ibid,
511). Um so mehr verwundert es,
dass ein inhaltlich und methodisch

derart unzureichendes Verfahren
(theoretische Verankerung zweifel-
haft mit stark wertendem Charak-
ter, tautologische Merkmalsbestim-
mungen aus unterschiedlichen
Bereichen, fragwürdige Quantifizie-
rung und Gewichtung) sich in der
Forensik offenbar steigender Be-
liebtheit erfreut, nicht zuletzt
wegen seiner angegebenen pro-
gnostischen Valenz. Gerade der
Psychopathy-Begriff, der auf die
Kennzeichnung eines prototypi-
schen Kriminellen oder »Kernkri-
minellen« ausgerichtet ist, dürfte
Anlass zur Diskussion um die
Wiederkehr des »homo criminalis«
sein. Die pauschale Vermutung,
nervenärztliche Gutachter würden
mit der Diagnose von Persönlich-
keitsstörungen dieser Tendenz
Vorschub leisten, ist allerdings in-
haltsarm und ideologisch einer
vorurteilsbehafteten Position zuzu-
ordnen.

Wenn vorhin von dem besagten
Effekt der Kürzel gesprochen wurde,
so verwundert dieser besonders
beim HCR-20: mit den Abkürzun-
gen H (historical), C (clinical) und R
(risk management), nach denen
man selbst im Manual längere Zeit
sucht, erfährt man noch nicht ein-
mal, dass es sich um eine Prognose-
Checkliste zur Vorhersage für zu-
künftiges gewalttätiges Verhalten
handelt, allenfalls, dass 20 Faktoren
erfasst werden. Der HCR-20 weist
einen weitgefassten Gewaltbegriff
auf, darunter wird auch ihre Andro-
hung verstanden, jede Art von Se-
xualdelinquenz, allerdings keine
Tierquälerei. Eine wesentliche Stär-
ke liegt bei seriöser Anwendung in
der detaillierten Item-Beschreibung,
bei ihrer Lektüre profitiert man am
stärksten für die Bearbeitung der
Problemstellung (die sich nicht
ohne Weiteres von einem sozio-kul-
turellen Kontext auf den anderen
übertragen lässt).

Ein »neues Menschenbild«?

Die Frage: Gibt es in der Prognose-
stellung gegenwärtig eine Tendenz
zur Pathologisierung kriminellen/
delinquenten Verhaltens? berührt
eines der schwierigsten forensi-
schen Themen, nämlich die Verbin-
dung von psychischer Störung und
Straffälligkeit, und verdient keine
a-priori-Festlegungen. Die Referenz-
literatur zeigt eine hohe psychische
Belastung von zu begutachtenden
Straftätern auf, insbesondere durch
Persönlichkeitsstörungen und Sub-
stanzmissbrauch. Dazu muss aller-
dings berücksichtigt werden, dass
der Krankheitsbegriff in der Inter-
nationalen Klassifikation psychi-
scher Störungen ein sehr weit gefas-
ster ist und einige diagnostische
Verfahren als eher »pathophil« an-
zusehen sind, zu einer sog. Überdi-
agnostizierung führen. Wenn heute
Personenvariablen hinsichtlich
straffälligen Verhaltens einschließ-
lich Rückfälligkeit eine große Be-
deutung zukommt, liegt das zu-
nächst einmal an einem histori-
schen Nachholbedarf: Lange Zeit
dominierten soziologische und so-
zialpsychologische Ansätze mit
starker Präferenz sog. Umfeldvaria-
blen oder auch kriminologische Ge-
sichtspunkte. Eine derzeit stark aus-
geprägte Individualisierungsten-
denz stellt gerade bei Straftätern
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(mangelnde) Verantwortungsüber-
nahme und Verhaltenssteuerung
heraus – durchaus widersprüchlich
hinsichtlich des Psychopathy-Kon-
zeptes. Hier beschreibt man derarti-
ge Personen zwar mit einem Mangel
hinsichtlich des letztgenannten
Merkmals, geht aber andererseits
bei ihnen von manipulativem Ver-
halten, gar trickreich-betrügerisch,
und pathologischem Lügen aus
(Schneider 2002). Die Gefahr
scheint weniger darin zu bestehen,
kriminell und krank gleichzusetzen
als vielmehr straffälliges Verhalten
zu einseitig an die Persönlichkeits-
struktur zu binden. Sog. dynami-
sche Parameter – etwa im Bereich
der Nachsorge – werden allzu oft
nicht genügend berücksichtigt (Sei-
fert et al.), entsprechendes gilt für
entwicklungsabhängige Risiko- und
Schutzfaktoren (Hinrichs 1999).

Ausblick

Individuelle Kriminalprognosen ha-
ben heute nicht nur im Rahmen
des strafrechtlichen Sanktionspro-
zesses ihre Bedeutung, sondern
auch bei der Indikationsstellung
und der inhaltlichen Anpassung
von Behandlungsbemühungen im
Bereich der Sozialtherapie (Dahle
2002). Sie ermöglichen nach dem
derzeitigen Stand der Forschung
eine zufriedenstellende Zuordnung

der Probanden zu unterschied-
lichen Risikogruppen (Thalmann
2002). Das Prinzip der steten
Prognosefortschreibung Nedopil
(2000) findet bereits Anwendung
und führt zu valideren Einschät-
zungen. Wenngleich noch keine
Leitlinien formuliert sind, mangelt
es hinsichtlich der Prognosebegut-
achtung nicht an formulierten
Standards und Gütekriterien. Diese
Weiterentwicklungen sind – wenn
nicht ausschließlich, so doch ganz
wesentlich – in Zusammenhang mit
dem genannten 1998er Gesetz zu
sehen. Insofern haben die anfäng-
lichen Irritationen die Chancen
nicht verstellt. Der Hinweis auf eine
Übergewichtung personengebunde-
ner Merkmale verdient Beachtung,
das Problem scheint jedoch die
Gutachtenqualität nicht grundsätz-
lich beeinträchtigt zu haben. Zu
wünschen bleibt eine stärkere Be-
rücksichtigung dynamischer Para-
meter, aber auch von Situations-
merkmalen bzw. der Interaktion
zwischen ihnen und Persönlich-
keitsfaktoren von Straftätern. Und
schließlich werden wir die Reich-
weite von Behandlungsansätzen
unter prognostischen Gesichts-
punkten besser bestimmen können.

Priv.-Doz. Dr. med. Dipl.-Psych.
Günter Hinrichs arbeitet an der
medizinischen Fakultät der Christian-
Albrechts-Universität (CAU) zu Kiel
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Neuer politischer
Extremismus?
Eine politikwissenschaftliche
Fallstudie am Beispiel der
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im Bundesministerium des Innern
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Der demokratische Verfassungsstaat sieht sich fortwährend ideologisch ver-
schiedenartigen und doch in der Zielsetzung gleichgesinnten antidemokrati-
schen Strömungen ausgesetzt. Spätestens seit Mitte der 1990er Jahre werden in
der Öffentlichkeit ungewohnte Formen eines politischen Extremismus ersicht-
lich und diskutiert, die gemeinhin unter dem Begriff »Sekte« bekannt geworden
sind. Die Fallstudie untersucht kritisch am Beispiel der umstrittenen Scientolo-
gy-Organisation, inwieweit dies exremismustheoretisch fundiert werden kann.
Stellt dieser mutmaßliche »neue« Extremismus eine Gefahr für den demokrati-
schen Verfassungsstaat dar? Welche ideologietheoretischen und typologischen
Besonderheiten werde augenfällig, und wie ist in diesem Kontext die entschei-
dende Frage »Was ist Scientology?« schließlich zu beantworten?
Der Verfasser, Dr. phil. Andreas Klump, Dipl.-Politologe, studierte Politikwissen-
schaft, Rechtswissenschaft, Soziologie und Geschichtswissenschaft an der Uni-
versität Frankfurt am Main und ist Referent im Bundesministerium des Innern.
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